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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 578/J-NR/95, be­

treffend Studienberechtigungsprüfungen in Oberösterreich, die 

die Abgeordneten Mag. Karin Praxmarer und KollegInnen am 

IAB 

IJ 

9. Februar 1995 an mich richteten, beehre ich mich wie folgt zu 

beantworten: 

Es wird darauf hingewiesen, daß sich die folgenden Ausführungen 

ausschließlich auf die Studienberechtigungsprüfung gemäß § 8c 

Schulorganisationsgesetz (SchOG), BGBl.Nr. 242/1962 in der 

gültigen Fassung, beziehen, welche die erfolgreiche Ablegung 
der Reifeprüfung einer höheren Schule als Aufnahmsvoraussetzung 

für Akademi~n und Kollegs im Sinne des Schulorganisationsge­

setzes ersetzt. 

Bestimmungen zur "universitären" Studienberechtigungsprüfung 

, nach dem Studienberechtigungsgesetz, BGBl.Nr. 292/1985 in der 

gültigen Fassung, als Vollzugsmaterie des Bundesministeriums 

für Wissenschaft, Forschung und Kunst bleiben hiebei außer 

Betracht. 

Schon infolge der unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagan und 
der darauf basierenden unterschiedlichen Berechtigungen der 

schulischen Studienberechtigungsprüfung einerseits und der uni­

versitärenStudienberechtigungsprüfung andererseits kann in 

diesem Zusammenhang wohl nicht von einer Doppelgleisigkeit ge­

sprochen werden, wiewohl wechselseitige Anrechnungen - ganz im 

.Interesse der Kandidaten gelegen - gesetzlich vorgesehen sind. 

Gemäß § 8c Abs. 5 Schulorganisationsgesetz sind für die, Zulas­

sung und Durchführung der Studienberechtigungsprüfung die Be-
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stimmungen über die Externistenprüfungen gemäß § 42 Schulunt,er-. 
richtsgesetz(SchUG), BGBl.Nr. 472/19S6in der gültigen Fassung 

anzuwenden. 

1. Wieviele Prüfungsantritte zur Erlangung der Studienberechti­

gung sind je Kandidat möglich? 

Antwort: 

Gemäß § 16 der Verordnung des Bundesministers für Unterricht 

und Kunst vom 31. Juli 1979, BGBl.Nr. 362, über die 

Externistenprüfungen sind maximal vier Prüfungsantritte zur Er­

langung der Studienberechtigungsprüfung zulässig. 

2. Ist es möglich, an mehreren verschiedenen Einrichtungen die 

Studienberechtigungsprüfung·abzulegen? 

Antwort: 

§ Sc Abs. 6 Schulorganisationsgesetz legt fest, daß die 

Studienberechtigungsprüfung an jener Schule abzulegen ist, die 

der Aufnahmswerber besuchen will. 

3. Gibt es eine Koordination der einzelnen Einrichtungen,an 

denen Studienberechtigungsprüfungen abgenommen werden dür­

fen, hinsichtlich der Erfassung jener Kandidaten, die an 

mehreren dieser Einrichtungen die Prüfung ablegen wollen? 

4. Wenn nein, warum nicht? 

Antwort: 

Bezüglich der angesprochenen Koordination ist festzustellen, 

daß zwischen universitären und schulischen Studienberechtigun­

gen wechselseitige Anrechnungen gesetzlich verankert sind; es 

liegt daher im Interesse der jeweiligen Kandidaten, ent-
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sprechende Informationen und Zeugnisse der anrechnenden Stelle 

. zur Verfügung zu stellen. Eine über das gesetzliche Ausmaß 

hinausgehende Wiederholung von Studienberechtigungsprüfungen 

wird an sich dadurch ausgeschlossen, daß der Kandidat im Rahmen 

der Zulass~ng - etwa an einer anderen Schule ~ wahrheitsgemäße 

Angaben zu rriachenhat, und <;iabei auch angeben müßte, an welchen 

Schulen er bereits Teile von Studienberechtigungsprüfungen ab­

gelegt hat. Sollte das nicht der Fall sein, müßte eine Aber­

kennung der rechtswidrigerweise abgelegten Prüfungen vorge­

nommen werden. 

5. Welche fachlichen Anforderungen und Lerninhalte werden den 

Kandidaten bei der Studienberechtigungsprüfung abverlangt? 

Antwort: 

Gemäß § BcAbs. 3Schulorganisationsgesetz hat die Studien­

berechtigungsprüfung folgende Prüfungsgebiete zu umfassen: 

1. einen Aufsatz über ein allgemeines Thema, 

2. höchsteris drei weitere Fächer, die im Hinblick auf Vorkennt­

nisse oder Fertigkeiten für die angestrebte Schulart (Form, 

Fachrichtung) erforderlich sind (Pflichtfächer) und 

3. weitere Prüfungsgebiete nach Wahl des Aufnahmsbewerbers aus 

dem Bereich der angestrebten Schulart (Fachrichtung, Lehr­

amtsausbildung, Studiengang), seiner fachlichen Voraus­

setzungen oder der angestrebten Schulart (Fachrichtung) ent­

sprechenden beruflichen Tätigkeitsfelder (Wahlfächer). 

Die Zahl der Pflicht- und Wahlfächer gemäß Z 2 und .3 hat zu­
sammen 4 zu betragen. 

6. Welche Kriterien müssen Bildungseinrichtungen erfüllen, um 

Studienberechtigungsprüfl.mgen abnehrnenzu dürfen? 
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Antwort: 

Studienberechtigungsprüfungen sind vor Prüfungskommissionen ge­

mäß § 5 der Externistenprüfungsverordnung - also jeweils an der 

betreffenden Schule, die der Kandidat besuchen will - abzu­
legen. 

Im Rahmen der Erwachsenenbildungseinrichtungen (etwa Volkshoch­

schulen) abgelegte Prüfungen sind von der schulischen 
Externistenprüfungskommission anzurechnen. 

Der Bund~sminister: 

(l1fM.~ 
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